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des Friedens, den Geist der Zucht und der gegenseitigen Riicksichtnahme?
Die Familienglieder fiigen sich ihm willig und empfinden diese Ordnung
nicht als Zwang; denn in ihr konnen sich alle guten Krifte entfalten. Natiir-
lich mufl mit der Zeit immer wieder dran geindert werden. Da diirfen die
heranwachsenden Kinder wohl mithelfen, das Familiengesetz zu verbessern
und zu ergianzen.

Bei der Familie Y. fehlt eine solche Hausordnung. Jedes geht und
kommt, wie es ihm beliebt, meist ohne GruB3. Jedes langt in den Brotkorb,
wann es Lust dazu hat. Das Ausfithren einer Arbeit verursacht Streit. Da
ist ein bestindiges Zanken, Schimpfen, Befehlen, Widerreden. Wo die
Hausordnung fehlt, konnen alle unguten Eigenschaften wuchern wie Un-
kraut auf einem ungepflegten Acker.

Was ist das Schweizervolk nun anders als ecine ganz groBe Familie,
die eben wegen ihrer GroBe ein Hausgesetz noch viel nétiger hat als eine
Privatfamilie. Die Verfassung ist die Hausordnung der Schweiz. Und jetzt
interessiert euch diese Verfassung gewill auf einmal. Was maichtet ihr iiber
sie erfahren? « Wir mochten wissen, was drin steht.» «Wer hat sie aus-
gedacht? » «Hat die Schweiz immer eine Verfassung gehabt? » « Was fiir
ein Geist steckt in dieser Verfassung? » « Haben alle Linder eine solche? »
Diese Fragen beantworte ich euch das nichste Mal. Aber das sage ich euch
heute schon: Wer nicht als Bube und Midchen gelernt hat, sich in eine
gute Hausordnung einzufiigen, wird auch die Hausordnung der Schweiz
nicht respektieren und wird ein schlechter Staatshiirger und eine schlechte
Staatsbiirgerin sein. Die erste und beste Vorbereitung aufs Staatsbiirgertum
vollzieht sich innerhalb einer Familie mit guter Hausordnung. Schreibt
mir drum, bitte, eure Hausordnung auf (ohne Angabe des Namens) und
macht Vorschlige, wie sie sich noch erweitern und verbessern lieBe. Ihr
werdet ja wohl auch einmal Familienmiitter und miift dann imstande sein,
eine Hausordnung aufstellen zu kénnen, in der eure Kinder zu guten Staats-
biirgern und -biirgerinnen heranwachsen konnen. (Fortsetzung folgt)

Ferien fiir Schulmidchen
Leitung : Frl. Hanna Brack, Frauenfeld. 10.—23. Januar 1943

Wir méchten in diesem Jahr zum erstenmal auch im Winter Schulmidchen von
12 Jahren an in unser Ferienhaus einladen zu einer l4tigigen Feriengemeinschaft.

Vor allem sollen die Middchen sich erholen und in Schnee und Sonne tummeln koun-
nen. Wir werden mit ihnen singen, spielen, turnen, schlitteln und skifahren.

Wir freuen uns sehr, daB wiederum Frl. Brack, alt Sekundarlehrerin aus Frauenfeld,
die Leitung des Kurses iibernehmen will. Sie wird, wie schon im Sommerferienkurs, unse-
ren jungen Gisten schone, frohliche Ferien bereiten und zugleich solche, die zum Nach-
denken anregen.

Sie wird mit den Middchen ernste Fragen besprechen, die sie alle beschiftigen.
Irgendwie leiden auch alle unsere Kinder unter der heutigen Zeit und suchen Antwort auf
viele Fragen, die sie ihnen stellt. Deshalb hat Friulein Brack iiber den ganzen Kurs das
Thema gestellt : « Was verlangt die heutige Zeit von uns Mdidchen ? »

Wir erwarten die Middchen am 10. Januar 1943. Sie bleiben bis zum 23. Januar
bei uns. Der Preis betrigt Fr.6 im Tag (inkl. 20 % Teuerungszuschlag plus 30 Rp. fiir
Staats- und Kurtaxen und Unfallversicherung). Pro Tag sind ferner 6 Mahlzeitencoupons
abzugeben.

Anfragen und Anmeldungen mit Altersangabe sind bis spétestens 28. Dezember 1942
zu richten an: Casoja, Volksbildungsheim fiir Mddchen, Lenzerheide-See, Graubiinden,
Telephon 72 44.

111



	Ferien für Schulmädchen

